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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.05.2008 

Geschäftszahl 

2006/15/0007 

Rechtssatz 

Es trifft nicht zu, dass die Haftung nur bis zur Höhe der aktuellen Einkünfte und des aktuellen Vermögens des 
Haftungspflichtigen geltend gemacht werden dürfte. 


